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 Veröffentlicht am 23.02.1995

Norm

ABGB §551

AnfO §13 Abs1

KO §36

Rechtssatz

Ein Erbverzichtsvertrag ist dann unanfechtbar, wenn der Noterbe im Zeitpunkt des Verzichtes überschuldet war, ferner

die Gefahr bestand, daß seinen Kindern der ihnen gebührende P ichtteil großteils entgeht und der Verzicht nicht auch

für die Kinder des Noterben gilt; diese müssen vielmehr an seine Stelle treten.
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